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Regeste
Erhebung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 25 Abs. 1 GAV FAR
Erwägungen
E. 2
Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- entscheidet gemäss § 55 Abs. 1 VPO die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Fall überschreitet die klageweise geltend gemachte Forderung die Streitwertgrenze nicht. Die Beurteilung der vorliegenden Klage fällt demnach in die Kompetenz Präsidentin der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts.
E. 3
Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten des Zahlungsbefehls Nr. X. des Betreibungsamtes Basel-Landschaft in der Höhe von Fr. 74.-- zu bezahlen.
E. 4
Der Beklagten werden Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 400.-- auferlegt.
E. 5
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
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